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©rfeßemt je ©amStagS unb foftet per Quartal $r. 1. 80, per gatjr §r. 7. 20.
Snferate 20 ©t§. per lfpaltige fßetitjeile, bei größeren Slufträgen

entfp'p^\enben Stabatt.

ben 33. Sejcmbee 1893.

(üiinnt nur ber jungen SBritft i()i' äßogeit uüu Sciö in Suft, «ou Stuft in 'ßcitt ;
grünen ber Sieb' unb froher Hoffnung Schein, bob gibt beb Sehens jeijönften 9tegeub0|

ftrnsfrijitilifit Itr. 138
im Pic Scftiottcn

kö Stljiwri?. ©fiuerlifumiirä.
(Schüfe.)

Ilm nun bie Vorarbeiten pm
Scßmeiäer ©emerbegefeß ancE) in
begug auf bie $rage ber ffonfum*
öereine beginnen p tonnen,

münfeßt ber 3entraloorftanb bie begüglicßen tßatfäcßlichen
Verßältniffe in ben öerfd&iebenen SanbeSteilen ber Sdjmeiä
fennen p lernen, ©r möchte üernebmen, meldte Stellung bie

©etoerbebereine p ben Ütonfnmbereinen einnehmen, begto. ob

unfere VereinSgenoffen ben im VIII. $eft ber „©emerbl.
3eitfragen" Pom VereinSfetretär objeftin begrünbeten unb
Pom 3entralDorftanb gutgeheißenen Slnfidßten im allgemeinen
pftimmen tonnen ober nicht. Snbem mir auf jenes §eft,
baS bie Settionen bereits erhalten haben, Permeifen, erlauben
mir unë, nur bie betreffenben Schlußfolgerungen p mteber»

holen :
1. Sie Sonfumbereine haben ihre Polle @Eiftengberecgti=

gung, infofern fie bie greife ber notmenbigften VebarfS*
artifet regeln unb baS fchäblicße ^rebitgeben burch bie Var*
phlung erfeßen — namentlich aber bann, menn fie als
©enoffenfeßaft auch bem Unbemittelten einen Slnteil ant
Jteingeminu im Verhältnis pm ©infauf gemähren.

2. Uebelftänbe tonnen fieß ergeben: a) menn einzelne
SonfnmPereine aus bem ihnen naturgemäß angemiefenen
Vaßmen beS ©efcßäftSbetriebeS heraustreten unb gemerblidje

cgenliogeit,

Ißrobufte ober SBaren Perfaufen, bie nicht für ben täglichen
häuslichen Vebarf beftimmt finb unb baburch ben anfäßigen
©emerbetreibenben eine fühlbare ^îonîurreng bereiten; b) menn
bie Pon fi'onfumPereinen ausgegebenen Starten infolge Stiß-
branches als ©elbnmlaufSmittel in ben allgemeinen Verteßr
übergehen unb baburch allerlei Unpfömmlichfeiten Perurfachen.

3. 2Bo berartige Uebelftänbe roirflich Portommen, ift eS

Sache ber totalen ©emerbePereitte, ben SluSfößreitungen ber
Stonfumöereine p begegnen, fei eS mittelft einer Segen*
organifation ber ©emerbetreibenben in Vrobuftio* unb Ver=
tanfsgenoffenfehaften, fei eS burch allgemeine görberung
bei Varjahlung mittelft Scontogemährung. Sie SlnSgabe
ober Sinnahme Pon ^onfummarten burch Unberechtigte ift
polizeilich P Perbieten.

I. Sie ©efeßgebung taun ohne Siufßebung ber in ber

VunbeSöerfaffung geroährleifteien §anbetS* unb ©etoerbe*

freißeit ben ©efcßäftSbetrieb ber tonfumoereine in feiner
Söeife einfeßränfen.

3ur (Erleichterung ber ©inPernaßme legen mir ben Set*
tionen umfteßenbe fragen Por. ©S ßanbelt fieß in erfter
ßinie barnm, bie tßatjäcßlichen Verßältniffe ber befteßenben
^onfumPereine, ißren Veftanb, ©ßarafter nnb bie Slrt unb
SBeife ißrer VetriebSfüßruttg auf ©runb ber ausgegebenen
©efdjäftsberichte unb VeebnungSabfcßlüffe, fomie nach eigenen

©rfaßrnngen unb SSaßmeßmungen feftpfteHen. ©eftüßt
hierauf mögen bann bie Settionen ohne Voreingenommen»
ßeit unb nach fachlicher Slbmägung beurteilen, meldße nüß*
ließen ober fcßäblicßen SBitfungen bie Sonfumoereine auf bie

jjßrobuftion nnb ben Slbfaß beS einheimifeßen ©emerbeftanbeS
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Organ für die oWellrn PublikaZionen des schmiz. Gemrbeverems

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. M, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsw-Senden Rabatt.

Zürich, den SS. Dezember 18SS.

Gönnt nur der jungen Brust ihr Wogen von Leid in Lust, von Lust in Pein;
Thränen der Lieb' und froher Hoffnung Schein, dos gibt des Lebens schönsten Rcgenbm

Kreissch reibenIlr. 138
an die Sektionen

des Schweiz. Geuierbevereins.

(Schluß.)

Um nun die Vorarbeiten zum
Schweizer Gewerbegesetz auch in
bezug auf die Frage der Konsum-
vereine beginnen zu können,

wünscht der Zentralvorstand die bezüglichen thatsächlichen
Verhältnisse in den verschiedenen Landesteilen der Schweiz
kennen zu lernen. Er möchte vernehmen, welche Stellung die

Gewerbevereine zu den Konsumvereinen einnehmen, bezw. ob

unsere Vereinsgenossen den im VIII. Heft der „Gewerbl.
Zeitfragen" vom Vereiussekretär objektiv begründeten und

vom Zentralvorstand gutgeheißenen Ansichten im allgemeinen
zustimmen können oder nicht. Indem wir auf jenes Heft,
das die Sektionen bereits erhalten haben, verweisen, erlauben
wir uns, nur die betreffenden Schlußfolgerungen zu wieder-
holen:

1. Die Konsumvereine haben ihre volle Existenzberechti-

gung, insofern sie die Preise der notwendigsten Bedarfs-
artikel regeln und das schädliche Kreditgeben durch die Bar-
zahlung ersetzen — namentlich aber dann, wenn sie als
Genossenschaft auch dem Unbemittelten einen Anteil am
Reingewinn im Verhältnis zum Einkauf gewähren.

2. Uebelstände können sich ergeben: a) wenn einzelne
Konsumvereine aus dem ihnen naturgemäß angewiesenen
Rahmen des Geschäftsbetriebes heraustreten und gewerbliche

cgenbogcn.

Produkte oder Waren verkaufen, die nicht für den täglichen
häuslichen Bedarf bestimmt sind und dadurch den ansäßigen
Gewerbetreibenden eine fühlbare Konkurrenz bereiten; b) wenn
die von Konsumvereinen ausgegebenen Marken infolge Miß-
branches als Geldumlaufsmittel in den allgemeinen Verkehr
übergehen und dadurch allerlei Unzukömmlichkeiten verursachen.

3. Wo derartige Uebelstände wirklich vorkommen, ist es

Sache der lokalen Gewerbevereine, den Ausschreitungen der
Konsumvereine zu begegnen, sei es mittelst einer Gegen-
organisation der Gewerbetreibenden in Produktiv- und Ver-
kaufsgenossenschaften, sei es durch allgemeine Förderung
der Barzahlung mittelst Scontogewährung. Die Ausgabe
oder Annahme von Konsummarken durch Unberechtigte ist
polizeilich zu verbieten.

4. Die Gesetzgebung kann ohne Aufhebung der in der

Bundesverfassung gewährleisteten Handels- und Gewerbe-
freiheit den Geschäftsbetrieb der Konsumvereine in keiner
Weise einschränken.

Zur Erleichterung der Einvernahme legen wir den Sek-
tionen umstehende Fragen vor. Es handelt sich in erster
Linie darum, die thatsächlichen Verhältnisse der bestehenden

Konsumvereine, ihren Bestand, Charakter und die Art und
Weise ihrer Betriebsführung auf Grund der ausgegebenen
Geschäftsberichte und Rechnungsabschlüsse, sowie nach eigenen

Erfahrungen und Wahrnehmungen festzustellen. Gestützt

hierauf mögen dann die Sektionen ohne Voreingenommen-
heit und nach sachlicher Abwägung beurteilen, welche nütz-

lichen oder schädlichen Wirkungen die Konsumvereine auf die

Produktion und den Absatz des einheimischen Gewerbestandes
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auSguüben bermögen unb mclcße Mittel ben aßfäßig nacßge»

miefenen Uebelftänben am beften abhelfen fönnten, um baS

Sleingemerbe bor ben ©cßäbigungeit beS 3ftifcßenbanbelS gu

©ine ber Seantmortung ber Fragebogen borfjerge^enbe

allgemeine Sefprecßung im Sreife ber 33ereinSmitgIiebet wirb

gemiß ber ©ad)e nur förberlid) fein. Sie Fragebogen er»

bitten mir uns, beutlid) unb in f'urgen beftimmten ©äßen

ausgefüllt, mit Saturn unb Unterfcßrift berfeßen, bis fpäte*

ftenS ©nbe 3anuar 1894 gurüd an bas ©efretariat unfereS

SSereinë in 3üricö, mo weitere ©jemplare jebergeit nad)be=

gogen merben tonnen.
3Bir ei marten eine öielfeitige, grünblicße unb gemiffen=

hafte 33cbanblung ber Umfrage. SaS fßefultat berfelben

merben mir mit möglicher S3eförberung befannt geben.

Mit freunbeibgenöffifdjem ©rufe

|iir kit ^nttraluorfïiinï»,

®er ißräfibent:

2"f. 3' "Stöfjel.
Ser ©efretär:

Sföcntcr SïvcfcS.

«y r a fl c 0 ü c it
Betreffenb

SirllinigHßljme kr (üriticrk jn kn loiifniiuiriritirii.

Siefer Fragebogen ift möglidift genau, mit furjer beftimmter
tBegtünbung, mo ttjunlid) mit ffablert ober SBeifpielen belegt, aud»

gufMen, mit Saturn unb llnterfdjrift be§_ S3erid)terftattei§ gu Oer-

feiert, unb bid ©nbe Faituar lb94 an bad ©efretariat bed ©ctjmeiger.
©eroerbeoereind in (fiirid) eingufenben.

(Seftitm

1. 33eftcßen Sonfumbereitte u. bgl. mit öffentlichen SSer=

fattfSmagaginen in 3ßrcm SereinSgebiet?
2Bie biete unb in tnelcßem 23ert)äItniS gur 33ebölfe=

rungSgaßl?

2. (gaben biefelben ben ©ßarafter üott ülftiengefeßfcßaften
ober bon ©enoffenfdjaften?

3. 33on melcßen 33ebölferungSflaffen merben bie 23erfaufS=

fteltcn ßauptfäcßlicb frequentiert? ©inb and) ©emerbe*
treibenbe 2lnteÜßa6er ober Sunben ber Sonfumbercinc?

4. 33cfieheu in 3ßrem 33erein?gebiete and) gefcßloffeue
Sonfumbereine, nur für gem-ffe engbegrengte Greife
(g. 33. 33eamte unb 2lngcftcßte einer Unternehmung)
unb befonbere (QanbelSartifel, unb roeldfe 3Birfmi« auf
bie fßrobuftion unb ben 9lbfaß ber einßcimifdjen §anb-
tterfer üben biefelben auS?

5. Strogen bie Sonfumbereine bagu bei, bie ßebenShalturg
ber fleinen Raushalte gu berbeffern

6. SBirb ber aßfäflige Dieingeminn an bie 3lftiem3nßaber
begib, ©enoffenfehafter im 33erhältni8 gum ©efcßäftS*
anteil ober gum Sßarenbegug oerteilt?

7. SBirb nur gegen 33argahlutig berfauft ober auch auf
Srebit ht«?

8. 3Birb ebentuetl auch art Mcßtmitglieber auf Srebit ber*

lauft? ©rhalten biefe ebenfaßS einen Stnteil am ®e»

fdjäftSgemtnn?
9. Sßerben bie Sonfumbereine aubern bribaten (panbelS*

gefcßäften gegenüber bei ber ©rrocrbS» ober 3krmögenS»
fteuer irgenbmie begünftigt, ober finb fie benfelben
©teuerpfüdjten untermorfen mie jebe anbere ©rmerbS*
gefeßfeßaft?

10. SBerben bon ben Sonfumbereinen 3ßreS 93ereinSgebiete3
f}3robu£te ober 3Baren berlauft, bie nicht für ben täg=

ließen ßäuSlicßen 33ebarf beftimmt finb (g. 33. fèauSrat,

©efdhiirr, Sieiber) unb mirb baburdj ben anfäßigen ©e»

merbetreibenben eine fühlbare Sonfurreng bereitet?

11. 3ft nach 3ßren eigenen 3öaßrneßmnngen in anberer
ßlicßtung burdj ben ©efcßäftsbetrieb ber Sonfumbereine
irgenb eine fcßäblicße Söirfung auf Sßrobuftion ober

Slbfab beS einßeimifcßen ©eroerbeftanbeS naeßgumeifen?
©oentuefl in melcher?

12. 33etreiben bie Sonfumbereine 3ßreS 33ereinSgebieteS
eigene 33äcfereien, Meßgereien ober anbere getoerblicße
Unternehmungen auf eigene ßtecßnung?

13. Sonnen ©ie geftüßt auf 3bre eigenen 33eobachtnngen
unb ©rfahrungen ben int VIII. £eft ber „©etoerbl.
3eitfragen" (oergl. borftehenbeS Sreiêfbhreiben) borge*
fdjlagenen ©chlufffolgerungen guftimmen? Ober meldje
91enberuugen begm. 3afähe merben beantragt?

14. ©bentueß, melche gefehli^en ÜUittel gibt e§, ben all*
fäßigen borhanbenen Uebelftänben abgußelfen?

15. Slflfäßige Weitere Mitteilungen, 2Infi<f)ten, 33orfchIäge :

Saturn: ben 189

|lm Stamm ber §c!rfiou:

Scr 33eridjte ftatter:

(NB. Setter 33eantmortung§termin : ©ttbe 3anuar 1S94.
3Beitere ©jteutplare btefed Fragebogens föttnen burdi baS

©efretariat be§ ©chmeiger ©emerbebereinS in 3üridh begogen
merben.

2)ci- notbeue Sdjiiitt (flöttlicfje proportion)
unb feine Segiehung gitttt tuenf(^li(^en Sörper, gnr ©eftalt
ber Siere, ber Ißflattgen unb Sihüaße, gur Sun ft unb
Slrdjiteftur, gum Snnftgemerbe, gur Harmonie
ber So ne unb Farben, gttm 35erSmafj unb gur ©pradt*
bitbung mit 3 tgntnbelegnng beS ©olbenen 3'mfelë, bargefteßt
bom Sunfimaler ®r. Slbalbert ©öringer. Miindjen 1893
(3- Siubauet'fche Sudihanblung). 36 ©. 2 Ml.

®ie iöcbeutung beS golbetten ©cßnitteS ift befannt. Seilt
man eine ßinie fo in groei ungleiche öälften, bafe bie fieinere
fich gur größeren berßölt mie bie größere gur gangen Sittie,
fo nennt mau biefe Seilung bett golbenen ©cßnitt. ®aS ift
ja ctmaS, toaS man gunädjft in ber Mathematif erlernt.
Sabei gelten bie Formeln : menu bie gange Sinie a genannt

mirb, ift ber größere Seil nach beut golbenen ©cßnitt Major

y (V 5-1), bei Heinere Seil Minor ~ (8-V 5): ®a
bie 3Burget aus 5 2,236 ift, fo ergibt g. 33. bie Seilung
einer ßinie bon 10 m nach bem golbenen ©d)nitt als größeren
Seil 5 123,6 cm 618 cm, als Heineren Seil 5. 76,4 cm

382 cm. ®aS 33erßältniS ftimmt bis auf bett geringen
Unterfcßieb bon 76 Saufenbftelit. Slnnähernbe 3aßlen finb
2 : 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 u. f. m. ; g. 33. 2 : 3 annäßernb

3:5 (llnterfdjieb 10 — 9 1); 3:5 annäßernb 5 : 8

(llnterfchieb 25 — 24 1); 5:8 anitähernb 8:13 (Unter*
feßieb 65 — 64 1). SBelcße 33ebeuiung ba§ ©efeß oont
golbenen Schnitt für bie Matßematif ßat, ift ja jebern, ber
eine höhere ©cßule befudit hat, befannt. ®S erhält feine
praftifd)e 33ebeutnng in ber Sunft, am auffäßigften ift fie
in ber SUcßiieftur unb'im Sunftgemerbe. ®aS 33erßäItniS
ber Maße beS golbenen ©djnitteS ßat bie ©igenfeßaft, un*
gemein moßlgefäßig für baS Sluge gu fein. ®en meiften
fommt eS ja nießt gum 33emußtfein, baß bie fcßöne SBirfung
gemiffer Singe auf bem golbtnen ©^nitt berußt unb baß
umgefeßrt bie unfdjöne SBtrfung anberer ©egenftanbe in ber

Slbmeicßung bom golbenen ©cßnitt ißren ©runb ßat. 3nbeß
fann mau fiiß bureß Mcffungen ßierbon feßr leicßt über»

geugen. ®ie Sßüren in meinem Simmer mirfett in ißren
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auszuüben vermögen und welche Mittel den allfällig nachge-

wieseneu Uebelständen am besten abhelfen könnten, um das

Kleingewerbe vor den Schädigungen des Zwischenhandels zu

schützen.

Eine der Beantwortung der Fragebogen vorhergehende

allgemeine Besprechung im Kreise der Vereinsmitglieder wird

gewiß der Sache nur förderlich sein. Die Fragebogen er-

bitten wir uns. deutlich und in kurzen bestimmten Sätzen

ausgefüllt, mit Datum und Unterschrist versehen, bis späte-

stens Ende Januar 1894 zurück an das Sekretariat unseres

Vereins in Zürich, wo weitere Exemplare jederzeit nachbe-

zogen werden können.

Wir eiwarten eine vielseitige, gründliche und gewissen-

hafte Behandlung der Umfrage. Das Resultat derselben

werden wir mit möglichster Beförderung bekannt geben.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den Zenìràoljîand,
Der Präsident:

Dr. I. Stöszcl.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

Fragebogen
betreffend

Stküiingnilhme der Genirriie zu den Kouslimve.kliir».

Dieser Fragebogen ist möglichst genau, mit kurzer bestimmter
Begründung, wo thunlich mit Zahlen oder Beispielen belegt, aus-
zusüllen, mit Datum und Unterschrift des Berichterstatteis zu ver>

sehen, und bis Ende Januar 1bi94 an das Sekretariat des Schweizer.
Gewerbevereins in Zürich einzusenden.

Sektion

1. Bestehen Konsumvereine u. dgl. mit öffentlichen Ver-
kaufsmagazinen in Ihrem Vereinsgebiet?
Wie viele und in welchem Verhältnis zur Bevölke-

rungszahl?
2. Haben dieselben den Charakter von Aktiengesellschaften

oder von Genossenschaften?

3. Von welchen Bevölkerungsklassen werden die Verkaufs-
stellen hauptsächlich frequentiert? Sind auch Gewerbe-
treibende Anteilhabcr oder Kunden der Konsumvereine?

4. Bestehen in Ihrem Vereinsgebicte auch geschlossene

Konsumvereine, nur sür gewisse engbearenzte Kreise
(z. B. Beamte und Angestellte einer Unternehmung)
und besondere Handelsartikel, und welche Wirkuna auf
die Produktion und den Absatz der einheimischen Hand-
werker üben dieselben aus?

5. Tragen die Konsumvereine dazu bei, die Lebenshaltung
der kleinen Haushalte zu verbessern?

6. Wird der abfällige Reingewinn an die Aktien-Inhaber
bezw. Genossenschafter im Verhältnis zum Geschäfts-
anteil oder zum Warenbezug verteilt?

7. Wird nur gegen Barzahlung verkauft oder auch auf
Kredit hin?

8. Wird eventuell auch au NichtMitglieder auf Kredit ver-
kauft? Erhalten diese ebenfalls einen Anteil am Ge-
schäftsgewinn?

9. Werden die Konsumvereine andern privaten Handels-
geschälten gegenüber bei der Erwerbs- oder Vermögens-
steuer irgendwie begünstigt, oder sind sie denselben
Steuerpflichteu unterworfen wie jede andere Erwerbs-
gesellschaft?

10. Werden von den Konsumvereinen Ihres Vereinsgebietes
Produkte oder Waren verkauft, die nicht für den täg-
lichen häuslichen Bedarf bestimmt sind (z. B. Hausrat,

Geschirr, Kleider) und wird dadurch den ansäßigen Ge-
werbetreibenden eine fühlbare Konkurrenz bereitet?

11. Ist nach Ihren eigenen Wahrnehmungen in anderer
Richtung durch den Geschäftsbetrieb der Konsumvereine
irgend eine schädliche Wirkung auf Produktion oder

Absatz des einheimischen Gewerbestandes nachzuweisen?
Eventuell in welcher?

12. Betreiben die Konsumvereine Ihres Vereinsgebietes
eigene Bäckereien, Metzgereien oder andere gewerbliche
Unternehmungen auf eigene Rechnung?

13. Können Sie gestützt auf Ihre eigenen Beobachtungen
und Erfahrungen den im VIII. Heft der „Gewerbl.
Zeilfragen" (vergl. vorstehendes Kreisschreiben) vorge-
schlagenen Schlußfolgerungen zustimmen? Oder welche

Aenderungen bezw. Zusätze werden beantragt?
14. Eventuell, welche gesetzlichen Mittel gibt es, den all-

fälligen vorhandenen llebelständen abzuhelfen?

15. Allsällige weitere Mitteilungen, Ansichten, Vorschläge:

Datum: den 189

Im Uamtn der Sektion:

Der Berichte statter:

(NL. Letzter Beantwortungstermin: Ende Januar 1894.
Weitere Exemplare dieses Fragebogens können durch das
Sekretariat des Schweizer Gewerbevereins in Zürich bezogen
werden.

Ter goldene Schnitt lgöttliche Proportion)
und seine Beziehung zum menschlichen Körper, zur Gestalt
der Tiere, der Pflanzen und Krystalle, zur Kunst und
Architektur, zum Kunstgewerbe, zur Harmonie
der Töne und Farben, znm Versmaß und zur Sprach-
bildung mit Zugrundelegung des Goldenen Zirkels, dargestellt
vom Kunstmaler Dr. Adalbert Göringer. München 1893
(I. Lindauer'sche Buchhandlung). 36 S. 2 Mk.

Die Bedeutung des goldenen Schnittes ist bekannt. Teilt
man eine Linie so in zwei ungleiche Hälften, daß die kleinere
sich zur größeren verhält wie die größere zur ganzen Linie,
so nennt mau diese Teilung den goldenen Schnitt. Das ist
ja etwas, was man zunächst in der Mathematik erlernt.
Dabei gelten die Formeln: wenn die ganze Linie s. genannt

wird, ist der größere Teil nach dem goldenen Schnitt Major
(V 5-1), der kleinere Teil Minor à (3-V 5): Da

die Wurzel aus 5 — 2,236 ist, so ergibt z. B. die Teilung
einer Linie von 10 m nach dem goldenen Schnitt als größeren
Teil 5 123,6 airr — 618 ain, als kleineren Teil 5. 76,4 curr

— 382 orrr. Das Verhältnis stimmt bis auf den geringen
Unterschied von 76 Tausendsteln. Annähernde Zahlen sind
2 : 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 u. s. w. ; z. B. 2 : 3 annähernd
— 3 : 5 (Unterschied 10 — 9 — 1); 3:5 annähernd 5 : 8

(Unterschied 25 — 24 — 1); 5:8 annähernd — 8:13 (Unter-
schied 65 — 64 — 1). Welche Bedeutung das Gesetz vom
goldenen Schnitt für die Mathematik hat, ist ja jedem, der
eine höhere Schule besucht hat, bekannt. Es erhält seine
praktische Bedeutung in der Kunst, am auffälligsten ist sie

in der Architektur und 'im Kunstgewerbe. Das Verhältnis
der Maße des goldenen Schnittes hat die Eigenschaft, un-
gemein wohlgefällig für das Auge zu sein. Den meisten
kommt es ja nicht zum Bewußtsein, daß die schöne Wirkung
gewisser Dinge auf dem goldenen Schnitt beruht und daß
umgekehrt die unschöne Wirkung anderer Gegenstände in der

Abweichung vom goldenen Schnitt ihren Grund hat. Indeß
kann man sich durch Messungen hiervon sehr leicht über-

zeugen. Die Thüren in meinem Zimmer wirken in ihren
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